
Alimentenhilfe

Die Alimentenhilfe umfasst die Bevorschussung von Kinderalimenten und das Inkasso für Kinder- und

Ehegattenalimenten sowie Kinderzulagen. Anspruch auf Alimentenhilfe haben Kinder und Ehegatten,

wenn die Unterhaltspflichtigen die Zahlungen nicht, nur teilweise oder nicht rechtzeitig ausführen. Die

Gemeinde übernimmt im Falle einer Bevorschussung das Inkasso der geschuldeten Unterhaltsbeiträge.

Die Alimentenhilfe ist bei der Abteilung Soziales und Gesellschaft zu beantragen.

Merkblatt über Alimentenhilfe [pdf, 49 KB]

Zuständige Abteilung

Soziales und Gesellschaft

https://www.neuenkirch.ch/public/upload/assets/302/Merkblatt%20%C3%BCber%20Alimentenhilfe.pdf?fp=1
https://www.neuenkirch.ch/verwaltung/bereiche/soziale-dienste.html/53/unit/10

